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Anhang 3 
 

 
 Sicherung der Diagnose AD(H)S, Differenzialdiagnostik  

und Berücksichtigung von Komorbiditäten 
 

Differenzialdiagnostisch ist insbesondere zu denken an: 
 
 pharmakologische Wirkungen (insbesondere bei Phenobarbital, Antihistaminika, 

Steroiden, Sympathomimetika, neurotoxischen Substanzen, Drogen) 

 Epilepsie, Hyperthyreose, Migräne, Schädel-Hirn-Trauma 

 tiefgreifende Entwicklungsstörung (Autismus, Rett-Syndrom oder desintegrative 
Störung) 

 Intelligenzminderung in Form von Lernbehinderung oder geistiger Behinderung 

 Abklärung einer Hochbegabung 

 Psychosen (insbesondere eine manische Episode oder eine schizophrene Störung) 

 emotional instabile Persönlichkeitsstörung (impulsiver Typus) 

 depressive Störung oder Dysthymia 

 Panikstörung oder generalisierte Angststörung 

 Störung des Sozialverhaltens 

 desorganisierte, chaotische Familienverhältnisse, Misshandlung oder 
Vernachlässigung des Kindes 

 
Als komorbide Störungen müssen insbesondere Störungen des Sozialverhaltens, 
umschriebene Entwicklungsstörungen / Teilleistungsstörungen, Tic-Störungen und 
emotionale Störungen  berücksichtigt werden. 
 
Zur Diagnosesicherung und Differenzialdiagnostik sind folgende Maßnahmen 
erforderlich: 
 
 Störungsspezifische Anamnese bzw. Entwicklungsgeschichte 

 Differenzialdiagnostische Anamnese und Entwicklungsgeschichte 

 Fremdanamnestische Informationen aus sozialem Umfeld in KiGa/Schule (obligat: 
FBB-AD(H)S/HKS) 

 Familienanamnese (Erkrankung der Eltern oder naher Verwandter) 

 Berücksichtigung  und Beurteilung psychosozialer Bedingungs- und Begleitfaktoren, 
„Familiendiagnostik“ 

 Differenzialdiagnostik psychischer Erkrankungen (Hinweise durch SDQ, fakultativ 
durchzuführen) 

 Verhaltensbeobachtung (während der Untersuchungen und der Anamnese) 

 Körperliche Untersuchung, einschließlich neurologischer und motoskopischer 
Untersuchung, Beurteilung des Hör- und Sehvermögens; ggf. Labordiagnostik, ggf. 
EEG, ggf. spezialisierte organische Abklärung (z.B. Neuropädiatrie) 
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 Beurteilung des psychischen und geistigen Entwicklungsstandes, ggf. 
Intelligenzdiagnostik (wenn anhand von Leistungsnachweisen wie Zeugnisse, 
Klassenarbeiten etc. nicht zweifelsfrei anzunehmen ist, dass eine normale 
Intelligenz vorliegt), Entwicklungs- und Wahrnehmungsdiagnostik 

 Beurteilung des psychischen und geistigen Entwicklungsstandes, ggf. 
Intelligenzdiagnostik (wenn anhand von Leistungsnachweisen wie Zeugnisse, 
Klassenarbeiten etc. nicht zweifelsfrei anzunehmen ist, dass eine normale 
Intelligenz vorliegt; dann Testung mit anerkannten Verfahren, z.B. Hawik, K-ABC, 
CFT, AID), Entwicklungs- und Wahrnehmungsdiagnostik 

 Ggf. neuropsychologische Testverfahren (z.B. Continuous Performance Test CPT, 
Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung TAP, Teach-Test, Qb-Test 

 
Nach Durchführung und Bewertung der individuell notwendigen diagnostischen Befunde 
erfolgt: 
 
 Beurteilung, ob die Diagnosekriterien nach DSM-IV und / oder ICD-10 erfüllt sind 

 Beurteilung, ob die Störung durch eine andere Diagnose besser beschrieben wird 
(z. B. tiefgreifende Entwicklungsstörung, Störung des Sozialverhaltens, Dysthyme 
Störung, Depression, Angststörung) 

 Beurteilung der qualitativen (welcher Subtyp?) und quantitativen (Schweregrad der 
Beeinträchtigung?) Ausprägung 

 Beurteilung, ob komorbide Störungen (und wenn ja welche) vorliegen 

  Berücksichtigung und Beurteilung der Aggravationsumstände und Ressourcen in 
der Umgebung des Patienten 

 Beurteilung genetischer Hinweise in der Familie 
 

 
 


